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1.1

Nome, Sitz und Unobhöngigkeit

Die okoj zürich, gegründet 1925, mit Sitz in Zürich, ist ein Verein im Sinne von

Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

1.2 Die okojzürich ist politisch und konfessionell unobhöngig

2 Zweck

Die okojzürich ist Dochverbond und Fochstelle der Kinder- und Jugendorbeit im Konton

Zürich.
2.1

2.2 Die okoj zürich bezweckt die Förderung der offenen, verbondlichen und kirchlichen

Kinder- und Jugendorbeit im Konton Zürich.

2.3 Die okojzürich erreicht ihre Ziele indem sie

3 Mittel
Die finqnziellen Mittel setzen sich zusommen ous3.1

4 Mitgliedschoft

Allgemeine Kriterien für die Mitgliedschoft
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4.1 Die okoj zürich besteht ous Mitgliedern der folgenden Kotegorien

Die Mitgliedschoft konn von Orgonisotionen erworben werden, die die folgenden
Bedingungen erfüllen

kirchliche Kinder- und Jugendorbeit im Konton Zurich durchführen oder fördern,

Die Mitgliedschoftskotegorie,,Verbönde" steht offen für Orgonisotionen, deren
Mitglieder wiederum Orgonisotionen sind. Bei mehrstufigen Verbönden können
Subverbönde nicht dieser Mitgliedschoftskotegorie ongehören, wenn der
ü bergeord nete Verbo nd bereits dieser Mitg liedschoft skotegorie ongehört.

Die Mitgliedschoftskotegorie ,,Angeschlossene Orgonisotionen von Verbönden" steht
offen für Orgonisotionen, bei denen der Verbond, dem sie ongeschlossen sind, Mitglied
ist.

Die Mitgliedschoftskotegorie,,Gemeinden" steht offen für politische Gemeinden oder
Schulgemeinden.

Die Mitgliedschoftskotegorie,,Angeschlossene Orgonisotionen von Gemeinden" steht
offen für Orgonisotionen, die houptsöchlich Leistungen zugunsten einer Cemeinde
erbringen, welche Mitglied im Sinne von 4.5 ist.

Die Mitgliedschoftskotegorie,,Orgonisotionen offene Kinder- und Jugendorbeit" steht
offen für Orgonisotionen, die offene Kinder- und Jugendorbeit betreiben und die keiner
Gemeinde im Sinne von 4.6 ongeschlossen sind. Politische Cemeinden und
Schulgemeinden können nicht dieser Mitgliedschoftskotegorie ongehören.
Die Mitgliedschoftskotegorie,,Übrige Orgonisotionen" steht offen für Orgonisotionen,
bei denen.der Verbond, dem sie ongeschlossen sind, nicht Mitglied ist oder die keinem
Verbond ongeschlossen sind. Politische Cemeinden, Schulgemeinden oder
Orgonisotionen, die houptsöchlich offene Kinder- und Jugendorbeit zugunsten einer
einzigen Gemeinde betreiben, können nicht dieser M itgliedschoftskotegorie
ongehören.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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Form von der okoj zürich zuerkonnt werden.

4.1O Die stimm- und wohlberechtigten Mitglieder hoben dos Recht, on der ordentlichen

oder ousserordentlichen Delegiertenversommlung ihr ststutorisches Stimm- und

Wohlrecht ouszuüben.

4.9

4.11

Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder hoben dos Recht

Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder hoben die Pflicht

durchzusetzen.

MitgliederbeitrcA

4.12 Die Mitglieder bezohlen den von der Delegiertenversommlung jeweils für dos

entsprechende Geschöftsjohr festgelegten M itg liederbeitro g. Díe qktuelle

Beitrogshöhe lösst sich dem Protokoll der Delegiertenversommlung entnehmen. Dobei

gelten folgende Einschrönkungen:

sowie,,Angeschlossene Orgonisotionen von Gemeinden" bezohlen keinen

Mitgliederbeitrog.

Vorstond einen obweichenden Mitgliederbeitrog vereinboren.

4.13

Kontoktorgo nisotionen

Der Stotus der Kontoktorgonisotion stéht jenen Orgonisotionen offen, deren Situotion

keine Mitgliedschoft zulösst oder die keine wünschen. Zum Erwerb dieses Stotus

müssen sie folgende Bedingungen erfüllenl

kirchliche Kinder- und Jugendorbeit durchführen oder fördern,

okoj zürich / Kontonole Kinder- und Jugendförderung / Zentrolstrosse 156 / 8003 Zürich

Tel 044 366 5010 / FoxO44 355 50 15 / www.okoj.ch / info@okoj.ch



4/8

4.14 Kontoktorgonisotionen hoben kein Stimmrecht. Ansonsten hoben sie die gleichen

Rechte und Pflichten wie die Mitglieder der entsprechenden Kotegorie und werden
gleich behondelt.

4.15 Kontoktorgonisotionen sind keine Mitglieder. Einzelpersonen können n¡cht Mitglieder
der okoj zürich werden.

4.16

Aufnohme, Austritt und Ausschluss

Die Anmeldung zum Beitritt erfolgt in der Regel schriftlich.

Allgemein

Die Delegiertenversommlung gilt ols Mitgliederversommlung im Sinne von Art.65
ZGB. Sie setzt sich zusommen ous den Delegierten der Mitglieder.

4.17 Über die Aufnohme von Mitgliedern und Kontoktorgonisotionen entscheidet der
Vorstond.

4.18 Mitglieder eines Mitglieds der Kotegorie Verböndè gelten ohne weiteres Zutun ols
Mitglieder der Kotegorie,,Angeschlossene Orgonisotionen von Verbönden".

4.19 Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklörung on den Vorstond des

Vereins ouf Ende eines Kolenderjohres unter Einholtung einer dreimonotigen Frist.

4.2O Die Delegiertenversommlung entscheidet über den Ausschluss von Mitgliedern und

Kontoktorgonisotionen ouf Antrog eines Mitglíeds der Kotegorien,,Verbönde",

,,Gemeinden",,,Orgonisotionen offene Kinder- und Jugendorbeit",,,Übrige
Orgonisotionen" oder ouf Antrog des Vorstonds. Sie hot dos Recht, Mitglieder ohne
Angobe von Gründen ouszuschliessen.

5 Orgonisotion

Die Orgone des Vereins sind5.1

Die Delegiettenversommlung

5.2
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5.3 Der,/Die Prösident/in oder ein von ihm/ihr gewöhlte/r Togesprösident/in leitet die

Delegiertenversom mlu ng. ErlSie bestimmt eine/n Protokollführer/in u nd sch lö gt der
Delegiertenversom mlu ng die Stim menzöhler/innen vor.

5.4 Die Ceschöfte der Delegiertenversommlung sind

Revisionsstelle,

der Revisionsstelle sowie Entlostungserklörung on den Vorstond

Vereins gemöss 6.3

Einberufung

5.5 Die ordentliche Delegiertenversommlung wird vom Vorstond mindestens sechs

Wochen im Vorous einberufen. Sie findet einmoljöhrlich in der ersten Johreshölfte
stott.

5.6 Ausserordentliche Delegiertenversommlungen werden einberufen oufgrund eines

entsprechenden Beschlusses der Delegiertenversommlung oder des Vorstondes, ouf
Begehren von drei Mitgliedern der Kotegorie,,Verbönde" oder ouf Begehren von zehn

Mitgliedern der Kotegorien ,,Gemeinden", ,,Orgonisotionen offene Kinder- und

Jugendorbeit" oder,,Übrige Orgonisotionen", sofern ein solches Begehren unter

Anführung des Grundes on den Vorstond gestellt wird.

5.7 Die Geschöfte der Delegiertenversommlung sind mit der Einberufung bekonnt zu

geben. Antröge der Mitglieder ouf Ergönzung der Troktondenliste müssen dem/der
Prösidenten,/in m indestens vier Wochen vor der Delegiertenversom m lu ng schriftlich
eingereicht werden. Diese/r stellt den Mitglíedern gegebenenfolls innert einer Woche

eine bereinigte Troktondenliste zu.

5.8

Beschlussfossung

Die Beschlüsse werden, soweit diese Stotuten nichts onderes vorsehen, mit einfochem
Mehr der onwesenden Stimmen gefosst. Stichentscheid hot derldie Prösident/in
respektive der /dievon ihm/ihr gewöhlte Togesprösident/in.
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5.9 Für die Anderungen der Stotuten, die Auflösung des Vereins oder die Vereinigung mit
onderen Vereinen ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der onwesenden

Stimmen erforderlich. Die Auflösung des Vereins konn nur durch eine
Delegiertenversommlung beschlossen werden, die eigens zu diesem Zweckeinberufen
worden ist.

5.10 Delegierte können mehrere Mitglieder vertreten. Die Mitglieder können ihre Stimmen
ouf mehrere Delegierte oufteilen.

5.11 Mitglieder der Kotegorie ,,Verbönde" hoben eine Stimme ols Mitglied plus eine Stimme
pro ongeschlossene Orgonisotion im Sinne von Artikel 4.4,totol moximol 16 Stimmen.

5.12 Mitglieder der Kotegorie ,,Gemeinden" hoben folgende Anzohl Stimmen.

5.13 Mitglieder der Kotegorien ,,Angeschlossene Orgonisotionen von Verbönden" und

,,Angeschlossene Orgonisotionen von Cemeinden" hoben kein Stimmrecht. 5ie werden
durch dos Mitglied der Kotegorien ,,Verbönde" respektive,,Cemeinden" vertreten, dem

sie im Sinne von Artikel 4.4 und 4.6 ongeschlossen sind.

5.14 Wenn Subverbönde eínes Verbondes Mitglied sind, der Verbond jedoch nicht, konn

deren Gesomtstimmenzohl nicht höher sein, ols wenn der übergeordnete Verbond
Mitglied wöre.

Der Vorstond

5.15

Allgemein

Der Vorstond besteht, wenn möglich, ous fünf bis moximol neun Mitgliedern. Der
Vorstond konstituiert sich mit Ausnohme des Prösidiums selber.

5.16 Die Amtsdouer der Vorstondsmitglieder betrögt zweiJohre. Wiederwohl ist möglich.
Ordentliche Vorstondswohlen finden jeweils in den ungeroden Johren stott.

5.17 Wöhrend des Geschöftsjohres ouftretende Vokonzen sind bis zur Bestötigung durch
die Delegiertenversommlung durch den Vorstond selber neu zu besetzen.

5.18 Die Vorstondssitzung wird durch den/die Prösidenten,/in oder bei Verhinderung durch

den/die Vizeprösidenten/in einberufen. Drei Mitglieder des Vorstondes können die
Einberufung einer Vorstondssitzung verlongen.
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5.19 Die Geschöfte des Vorstondes sind

Delegiertenversom m lung,

Reglemente,

Vereinsreglemente onderen Vereinsorgonen zugewiesen werden.

5.20 Der Vorstond konn eine Geschöftsleitung bestimmen, welche sich ous dem/der
Prösidenten/in und bis zu zwei weiteren Mitgliedern des Vorstondes sowie dem/der
Geschöftsfüh rerlin zusommensetzt.

Beschlussfossung

5.21 Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn mindestqns die oufgerundete Hölfte seiner

Mitglieder onwesend sind.

5.22 Die Beschlussfossung ouf dem Zirkulorweg ist möglich, wenn nicht ein Mitglied des

Vorstondes innert fünf Togen noch Erholt des Zirkulores die Einberufung des

Vorstondes verlongt.

5.23 Derldíe Geschöftsführer/in nimmt on den Vorstondssitzungen mit berotender Stimme

teil.

5.24

Die Revisionsstelle

Die Delegiertenversommlung wöhlt für eine Amtsdouer von zwei Johren eine

Revisionsstelle. Die ordentliche Wqhl der Revisionsstelle findet jeweils in den

ungeroden Johren stott.

5.25 Die Revisionsstelle muss vom Vorstond unobhöngig sein. lnsbesondere dorf sie weder

Arbeitnehmerin der okojzürich sein noch Arbeiten für diesen ousführen, die mit dem

Prüfu ngsouftrog u nverei nbo r sind.

5.26 Der Revisionsstelle obliegt die Prüfung der Buchführung und derJohresrechnung noch

Mossgobe der gesetzlichen und stotuorischen Vorschriften.

5.27 Die Revisionsstelle erstottet der Delegiertenversommlung einen schriftlichen Bericht

über die Prüfungsergebnisse betreffend der Johresrechnung sowie den Antrog über die

Verwendung des Bilonzerfolges, worin sie die Abnohme derJohresrechnung, mit oder

ohne Einschrönkung, oder deren Rückweisung empfiehlt.
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Geschöftsjohr, Hoftung und Vereinsoufl ösung

Dos Geschöftsjohr föllt mit dem Kolenderjohr zusommen.

Für die Verbindlichkeiten der okoj zürich hoftet ousschliesslich dos Vereinsvermögen.
Die persönliche Hoftung oder Nqchschusspflicht der Mitglieder und des Vorstonds für
Schulden des Vereins ist ousgeschlossen.

Wird der Verein oufgelöst, so geht ollföllig noch vorhondenes Vereinsvermögen im
Sinne des Vereinszwecks on eine Nochfolgeorgonisotion oder eine oder mehrere von
der Delegiertenversomm I ung zu bestimmende ondere Orgonisotionen über.

Schlussbestimmungen

Die vorliegenden Stotuten wurden om 17. Juni 2010 von der Delegiertenversommlung
genehmigt.

7.2 Sie treten om 17. Juni 2010 in Krqft.

7.3 Die bisherigen Stotuten vom 17. Juni 2009 werden dodurch oufgehoben.

Zürich,17. Juni 2010

7

7.1
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